
1

Stadtfest am 17. und 18. Juni 2023
Information über Rahmenbedingungen
Stand 17.03.2022

1. Stadtfest – zeitlicher Rahmen
· Samstag, 17.06.2023 14.00 – 02:00 Uhr Bühnenprogramm und Musik

14:00 - 03:00 Uhr Ausschank
· Sonntag, 18.06.2023 10.00 – 18:00 Uhr Bühnenprogramm und Musik

11:00 – 18:00 Uhr Ausschank

Aufbauzeiten:
· Freitag 16.06.2023 ab 13:00 Uhr
· Samstag 17.06.2023 bis 13:00 Uhr (alle Anlieferungsfahrzeuge müssen den

Stadtfestbereich um 13 Uhr verlassen haben.)

Abbauzeiten:
· Abbau frühestens am Sonntag 18.06.2023 ab 18:30 Uhr
· Montag 19.06.2023 bis 12:00 Uhr

Stadtfest – Festgelände
· Bereich Rathaus: Sitzbereich und Bühne 1, mehrere kleine Verpflegungsstän-

de 
· Hirsoner Platz: Kinderbereich: Spielmöglichkeiten, Jahrmarkt
· Bärensaal Foyer: evtl. mittags Kinderdisco, anschl. Karaoke und dann DJ
· St. Maria Areal: MIS / Szene 64 / Kirchengemeinde: Bühne 2 und Verpfle-

gungsstände

Lieferverkehr
Abstellen bzw. Parken von Fahrzeugen jeglicher Art im Stadtfestbereich ist
grundsätzlich unzulässig, außer zum Be- und Entladen während der Auf- und
Abbauzeiten; danach müssen Fahrzeuge den Bereich sofort verlassen. Pro
Standbetreiber sind maximal 2 Fahrzeuge gleichzeitig zur Beschickung des
Stadtfestes zugelassen. In jedem Fall ist die jederzeitige Zugriffsmöglichkeit des
Standbetreibers bzw. des Fahrers auf die Fahrzeuge sicherzustellen und es muss die
entsprechende Handynummer gut lesbar hinter der Windschutzscheibe hinterlassen
werden. Feuerwehrzufahrten dürfen zu keiner Zeit - auch nicht kurzfristig - blo-
ckiert werden. Außerhalb der Aufbauzeiten darf der Stadtfestbereich in keinem Fall
befahren werden und es dürfen keine Fahrzeuge dort abgestellt sein. Die Kühl-
wägen und Lieferfahrzeuge können auf dem Realschulparkplatz abgestellt werden.

Kulturprogramm
Es sind zwei Bühnen mit installierter Ton- und Lichttechnik vorgesehen. Bühne 1 
wird auf dem „Rathausplatz“ (hinten) platziert. Der Standort für die 2. Bühne ist bei der 
St. Maria Kirche. Auf den Bühnen soll im stündlichen Wechsel mit Umbaupausen ein 
abwechslungsreiches Kulturprogramm angeboten werden.
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Programm für Kinder – zeitlicher Rahmen: 
Samstag, 17.06.2023 14.00 - 20.00 Uhr 
Sonntag, 18.06.2023 11:00 – 18:00 Uhr

Honorar für Beiträge der Vereine zum Kulturprogramm: 
Musikvereine 75,- €/Stunde
Andere Aufführungen 25,- €/Stunde

Leistungen der Stadt:
· Organisation und Übernahme der Kosten des Kulturprogramms und

Kinderprogramms auf den Bühnen
· Übernahme der Kosten für Gema und Künstlersozialversicherungsabgabe
· Einholung und Übernahme der Kosten für alle erforderlichen Genehmigungen
· Organisation und Übernahme der Kosten für „Notdienste“
· Organisation und Übernahme der Kosten für einen Sicherheitsdienst

(Samstagabend und Samstagnacht). Nachtwachen für einzelne Stände, Zelte, 
Hütten müssen von den Akteuren selbst organisiert werden.

· Einrichtung von zentralen Abgabestellen für Strom und Wasser (Achtung: für 
die Hygienevorschriften entsprechenden Zuleitungen/Handwaschbecken usw. 
an den Bewirtungsständen sind die Akteure verantwortlich).

· Organisation von 2 Geschirrmobilen
· Organisation von zusätzlichen WC-Containern, deren Reinigung sowie

zusätzlicher Reinigungsdienste für die öffentlichen WC’s
· Abschluss einer Veranstalterhaftpflichtversicherung
· Organisation und Finanzierung aller Marketingmaßnahmen

Beiträge und Kosten

Standkosten:
Die Akteure sollen beim Stadtfest auch die Chance haben, Umsätze für den Verein, 
die Schule oder den Kindergarten zu machen. Ein kleiner Beitrag zu den Kosten 
muss allerdings erhoben werden. Das Stadtfest soll auch ein vielfältiges Angebot ha-
ben und nicht eine Aneinanderreihung von „Bierständen“ werden. Daher gelten fol-
gende gestaffelte Beiträge:

Reine Getränkestände: 12€/m2

Stände, Hütten, Zelte, in denen Getränke und Essen angeboten werden oder Geträn-
kestände ohne Alkohol: 6€/m2

Vereine, die sich am Rahmenprogramm beteiligen oder Mitmachangebote anbieten: 
0€/m2

Strom:
Für eine ordentliche Stromversorgung sind funktionsfähige Kabel und Elektrogeräte
notwendig. Kabelrollen etc. müssen vor Nässe geschützt werden, dass kein Wasser
in die Steckdosen eindringen kann. Strombedarf bis 9 kWh sind inklusive. Für zusätz-
lichen Strombedarf wird eine Gebühr nach Aufwand (in Höhe von mindestens 50 €)
erhoben.
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Wasser:
Jeder Akteur der Wasser nutzt benötigt ein Lebensmittelechten Wasserschlauch.

Beiträge:
Schnapsstände sind nicht erlaubt. Auch nicht in Kombination mit anderen Aus-
schänken. 

Essens-/Getränkegutscheine Das Stadtfestgremium stellt für Bewohner, Helfer und 
Mitwirkende in begrenztem Umfang Verzehrgutscheine zur Verfügung, die als solche 
gekennzeichnet sind. Wir weisen darauf hin, dass nur diese Gutscheine zur Verrech-
nung an das Stadtfestgremium eingereicht werden dürfen. Die Gutscheine sind direkt 
im Anschluss an das Stadtfest im Festbüro abzurechnen. 

Zelte/Stände-Sicherheit
a) Im Bereich von befestigten Flächen (z.B. Pflasterflächen) ist eine direkte Ver-

ankerung im Boden untersagt! Das Zelt muss entweder mit einem 
Schwerlastboden oder mit Schwerlastfüßen (mit Zulassung) ausgestattet 
sein!

b) Alle Zelte/Fliegende Bauten die gleich/größer als 75qm² sind, müssen bis spä-
testens 10 Tage vor Beginn den Aufstellarbeiten mit einem Prüfbuch (=Zelt-
buch, erhältlich beim Zeltverleiher) der Baurechtsbehörde der Stadt Schram-
berg im City Hochhaus, Berneckstr. 9, Fachbereich Recht und Sicherheit  (Tel:
07422/29-296) vorgelegt werden!

Müllentsorgung
Die Anbieter von Speisen und Getränke stellen an ihrem Stand Müllbehälter für die 
Besucher bereit. Einweg-Plastikgeschirr und Becher sind verboten. Der am Stand ent-
standene Restmüll ist in den bereitgestellten Container zu entsorgen. Pappe, Papier, 
Glas und Grüner Punkt Artikel sind entsprechend selbst und auf eigene Kosten zu 
entsorgen.

Einweg-Plastikgeschirr und Becher sind nicht erlaubt. Es gibt mehrere Spülpunk-
te / Spülmobile, an denen die Vereine ihr Geschirr spülen können.  

Und zum Schluss: Sobald alle Rückmeldungen vorliegen, werden wir die Mit-
wirkenden zu einem runden Tisch einladen, in dem noch offene Punkte abge-
stimmt werden können. Wenn es vorab noch Fragen gibt melden Sie sich bitte.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Rahmenbedingungen zur Kenntnis genommen
habe.

Name:

Verein:
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